
 

 
Hinweise: 
Für eine gesetzeskonforme Einbringung müssen die Unterschriftenlisten im Original vorgelegt werden. 
Die Parlamentsdirektion weist darauf hin, dass die Unterschriftslisten nicht zugleich auch für andere Zwecke verwendet 
werden sollen. 
Die vorgelegten Unterschriftenlisten werden nach dem Ende der parlamentarischen Behandlung datenschutzkonform 
vernichtet bzw. gelöscht, soweit diese nicht nach den Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes zu archivieren sind.  

Parlamentarische Bürgerinitiative betreffend  
Einführung des bedingungslosen Grundeinkommen „BGE Österreich“  

Unterstützungserklärungen: 

Name Anschrift Geb. Datum Datum der 
Unterzeichnung 

Unterschrift 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    



 
Wer darf unterschreiben? 
 

Alle österreichische Staatsbürger, die zum Zeitpunkt der Unterstützung das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. 
Die Unterstützung einer Bürgerinitiative erfolgt durch eigenhändige Angabe von Name, 
Adresse, Geburtsdatum und Datum der Unterstützung sowie durch die Unterschrift des 
Unterstützenden.  
Eine Bürgerinitiative ist der Parlamentsdirektion durch den Erstunterzeichner vorzulegen, daher 
müssen alle Unterstützungserklärungen an meine Adresse geschickt werden.  
 
Meine Adresse lautet: 
 
Alexander Zirkelbach 
Laaerbergstraße 172/2/1 
1100 Wien 
 
Danke für Deine Unterstützung. Gemeinsam zum Grundeinkommen! 
Informationen zur Bürgerinitiative:  AlexanderZirkelbach.net 
 

https://alexanderzirkelbach.net/

